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Vorwort zur 15. Auflage

Dieses Buch bietet eine klar strukturierte und an der Systematik des Bürgerlichen Gesetz-
buches angelehnte Einführung in die Grundzüge des bürgerlichen Rechts. Es wendet sich vor 
allem an Studierende der Finanzverwaltung und der steuerberatenden Berufe, die sich insbe-
sondere zu Beginn ihrer Ausbildung sowohl mit den Steuerfächern als auch mit den Regelungen 
des BGB beschäftigen.

Im Unterschied zu rein zivilrechtlich orientierten Lehrbüchern werden im Rahmen dieses 
Lehrbuchs neben der originär zivilrechtlichen Materie auch die Bezugs- und Berührungspunkte 
des Zivilrechts zu den einzelnen Steuerarten dargestellt. Das Ertragsteuerrecht, das Bewer-
tungsrecht sowie das Recht der Verkehrssteuern (insbesondere Umsatzsteuer) können ohne 
gründliche Kenntnisse des Zivilrechts nur unzureichend verstanden werden. Die steuerlichen 
Hinweise werden sich dem Anfänger zum Teil erst im Laufe der weiteren Ausbildung voll 
erschließen. Das Buch ist deshalb auch als zivilrechtliches Begleitmaterial für die gesamte Steu-
erausbildung geeignet.

Mit Hilfe dieses Buches können die Grundzüge des bürgerlichen Rechts durch zahlreiche 
leicht verständliche Fälle erarbeitet werden. Der Leser kann exemplarisch lernen, indem er in 
den Einzelfällen die abstrakte, für alle Fälle geltende Regelung erkennt und die Technik ihrer 
Anwendung durchdringt. Die Übungsfälle in jedem Kapitel bieten darüber hinaus eine effektive 
Möglichkeit zur Lernzielkontrolle.

Die komplexen Übungsfälle in den Teilen I und J dienen der Prüfungsvorbereitung. Die 
Fälle entstammen Originalprüfungsklausuren an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen 
Ludwigsburg.

Das Lehrbuch wurde in allen Teilen überarbeitet und auf den aktuellen Stand in Gesetz-
gebung und Rechtsprechung gebracht. Neue Entwicklungen im Privatrecht und im Steuerrecht 
wurden berücksichtigt. Eingearbeitet wurden im Allgemeinen Teil unter anderem Regeln der 
Rechtsanwendung und der Anfechtung von Willenserklärungen. Im Schuldrecht wurden die 
Darstellung der Gesamtschuld und der Störung der Geschäftsgrundlage sowie Neuerungen im 
Mietrecht, Dienstvertrags-/Arbeitsrecht und Werkvertragsrecht eingefügt. Ergänzt wurde im 
Familienrecht die Darstellung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts, des Unterhalts-
rechts und des Eherechts. Im Erbrecht wurde die Darstellung der Erbfolge, des Pflichtteils und 
der Verwaltung des Nachlasses erweitert.

Wir haben wiederum Vorschläge und Ideen unserer Studierenden und Leser aufgegriffen 
und umgesetzt. Das bewährte Konzept einer auf das Wesentliche beschränkten Einführung in 
die Grundbegriffe des BGB anhand der Fallmethode, die zugleich die steuerlichen Bezugs-
punkte hervorhebt, wurde beibehalten und vertieft.

Wir wünschen dem Leser beim Studium viel Erfolg und sind für Kritik und Anregungen 
weiterhin stets dankbar.

Ludwigsburg, im Juli 2021 Walter Maier
Dr. Simone Grimm
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Teil A Einführung

1   Geschichtliches

Das BGB trat am 01. 01. 1900 als Abschluss einer langen rechtsgeschichtlichen Entwick-
lung in Kraft. Seine Wurzeln reichen zurück bis in das römische Recht (vor allem im Ersten 
Buch: Allgemeiner Teil des BGB und im Zweiten Buch: Recht der Schuldverhältnisse) und in 
das altdeutsche Recht (vor allem im Dritten Buch: Sachenrecht, im Vierten Buch: Familienrecht 
und im Fünften Buch: Erbrecht). Durch die Zusammenfassung des gültigen Rechts zu einem 
Gesetzeswerk setzte das liberale Bürgertum als der damalige Träger des politischen und wirt-
schaftlichen Fortschritts seine auf den drei Säulen »Vertragsfreiheit«, »Privateigentum« und 
»privates Erbrecht« ruhende Konzeption durch, die ihm den bestimmenden Einfluss auf Pro-
duktion und Güterverkehr sicherte. Stimmen, die schon zur Jahrhundertwende die Zurückhal-
tung des BGB gegenüber modernen sozialen Fragestellungen – z. B. gegenüber den Rechtsprob-
lemen der abhängigen Arbeit – und die einseitige Bevorzugung des Warenverkehrs zu Lasten 
des Persönlichkeitsschutzes der sozial Schwächeren kritisierten (u. a. Otto von Gierke, Anton 
Menger), fanden bei der Ausgestaltung des BGB kein Gehör. 

Der Regelungsgehalt des BGB hat sich im demokratischen und sozialen Rechtsstaat ganz 
erheblich gewandelt. Da die Annahme sich als falsch erwiesen hat, Vertragsfreiheit und Wett-
bewerb verhinderten die einseitige Machtentfaltung Einzelner, mussten Inhalt und Schranken 
des Eigentumsbegriffs und der Vertragsfreiheit neu interpretiert werden. Einige Rechtsgebiete 
des BGB, die zum Teil nicht mit dem Grundgesetz in Einklang standen, wurden neu gefasst, so 
z. B. das Familienrecht durch das Gleichberechtigungsgesetz von 1957, durch das Gesetz über 
die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder von 1969 und durch das Erste Gesetz zur 
Reform des Ehe- und Familienrechts von 1976. 

Auf bestimmten Rechtsgebieten kam es zu Sonderentwicklungen, die zu eigenständigen 
Rechtsmaterien des Privatrechts außerhalb des BGB führten, so z. B. im Arbeitsrecht und im 
Haftpflichtrecht. Einige dieser Materien wurden später in das BGB eingegliedert und dort fort-
entwickelt, so z. B. das Mieterschutzrecht, das Eheschließungsrecht und das Reisevertragsrecht.

Im Jahr 2001 ordnete der Gesetzgeber mit dem Schuldrechtsreformgesetz einen Kernbe-
reich der Privatrechtsordnung neu, der seit über 100 Jahren im Wesentlichen unverändert 
geblieben war. Es handelt sich um die größte Reform des Privatrechts seit dem Bestehen des 
BGB. Die Reform war seit langem gefordert worden. Die Kritik der Rechtswissenschaft am alten 
BGB war berechtigt, weil der Text des BGB den aktuellen Rechtszustand nicht mehr richtig 
wiedergab. Rechtsinstitute wie z. B. die positive Vertragsverletzung, die culpa in contrahendo 
und die Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage waren nicht im BGB selbst geregelt, son-
dern dem Richterrecht überlassen. Wichtige Rechtsgebiete waren zuvor immer noch außerhalb 
des BGB in Sondergesetzen enthalten. Außerdem waren erhebliche strukturelle Defizite festzu-
stellen. Die Regelungen zur Unmöglichkeit der Leistung, zum Rücktritt vom Vertrag, zu Scha-
denersatzansprüchen und zum Sach- und Rechtsmängelrecht waren nicht praxisgerecht. 

Auch mussten zwingende Vorgaben im europäischen Gemeinschaftsrecht zum Verbrau-
cherschutz in nationales Recht transformiert werden:

 • Die Richtlinie 1999/44/EG vom 25. 05. 1999 über den Verbrauchsgüterkauf (ABl EG Nr. L 
171, 12) war die Ursache für die Neuregelung des Kaufrechts zwischen Verbrauchern und 
gewerblichen Verkäufern über bewegliche Sachen.
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2 Teil A Einführung

 • Die Richtlinie 2000/35/EG vom 29. 06. 2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr (ABl EG Nr. L 200, 35) hatte bereits zu einer Neuregelung in dem Gesetz 
zur Beschleunigung fälliger Zahlungen vom 30. 03. 2000 geführt, die allgemein als miss-
glückt galt. Im Reformgesetz wurde die Richtlinie neu umgesetzt.

 • Die Richtlinie 2000/31/EG vom 08. 06. 2000 über den elektronischen Geschäftsverkehr 
(ABl EG Nr. L 178, 1).

Das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26. 11. 2001 (BGBl I 2001, 3138) trat am 
01. 01. 2002 in Kraft. In den fünf Büchern des BGB, insbesondere im 2. Buch (Schuldrecht) wur-
den über 200 Paragraphen abgeändert oder neu eingefügt.

Im Allgemeinen Teil wurde das Verjährungsrecht neu gefasst und vereinheitlicht. Die 
regelmäßige Verjährungsfrist wurde für gesetzliche und vertragliche Ansprüche auf drei Jahre 
verkürzt (§ 195). Bei Mängelansprüchen aus einem Kaufvertrag gilt je nach Fallgestaltung eine 
Frist von 30, 10, 5, 3 oder 2 Jahren (§ 438), bei Werkverträgen von 3 oder 2 Jahren (§ 634a).

Im Allgemeinen Schuldrecht wurde das Leistungsstörungsrecht völlig neu geregelt. Zum 
Leitbegriff wurde die Pflichtverletzung, an die das System der Leistungsstörungen anknüpft 
(§ 280). Die Zusammenfassung in einem Paragraphen und der Wegfall der Unterscheidung der 
verschiedenen Pflichtverletzungen machen die Arbeit mit dem Schuldrecht einfacher. Es kommt 
nicht mehr darauf an, ob eine Haupt- oder eine Nebenpflicht verletzt wird. Die Unterscheidung 
zwischen anfänglicher/nachträglicher und subjektiver/objektiver Unmöglichkeit ist entbehrlich 
geworden. Die Nichtigkeit bei anfänglicher Unmöglichkeit und die daraus folgende Garantie-
haftung sind aufgegeben und durch eine Haftung wegen zu vertretender Pflichtverletzung aus 
Vertrag ersetzt (§ 311a). Die Schadenersatzansprüche sind neu strukturiert. Rücktritt und Scha-
denersatz schließen sich nicht mehr aus. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Gläubigers ist nicht 
mehr davon abhängig, ob der Schuldner die Pflichtverletzung zu vertreten hat (§  323). Die 
Rechtsinstitute der positiven Vertragsverletzung (§  280), der culpa in contrahendo (§§  311 
Abs. 2, 280), des Wegfalls der Geschäftsgrundlage (§ 313) und der Kündigung aus wichtigem 
Grund (§ 314) sind nunmehr gesetzlich geregelt. Spezialgesetze, die vorher außerhalb des BGB 
standen, wie z. B. das AGB-Gesetz, das Verbraucherkreditgesetz, das Haustürwiderrufsgesetz, 
das Fernabsatzgesetz und das Teilzeit-Wohnrechtegesetz wurden in das BGB eingegliedert. 

Im Besonderen Schuldrecht wurde aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen das Kauf-
recht überarbeitet. Insbesondere wurden die Mängelhaftung, der Verbrauchsgüterkauf, die Vor-
schriften über den Verbraucherkredit, die das bisherige Verbraucherkreditgesetz ersetzen, sowie 
das Darlehensrecht neugestaltet. Auch das Werkvertragsrecht wurde überarbeitet und in weiten 
Teilen an das Kaufrecht, insbesondere im Recht der Mängelhaftung, angeglichen. Im Kaufver-
trags- und im Werkvertragsrecht wurden die bisher eigenständigen Gewährleistungsrechte der 
Wandelung und des Schadenersatzes beseitigt und in das allgemeine Leistungsstörungsrecht 
eingegliedert. Bei Mängeln gibt es vier Rechte des Käufers (Nacherfüllung, Rücktritt, Minde-
rung, Schadenersatz), wobei zunächst vorrangig die Nacherfüllung geltend zu machen ist. Für 
Sachmängel und für Rechtsmängel gelten nach neuem Recht dieselben Rechtsfolgen (zur Syn-
opse der alten und neuen Vorschriften vgl. die Vorauflage). 

2   Die Stellung des »Bürgerlichen Rechts« im Rechtssystem

Das »Bürgerliche Recht« ist Teil des Privatrechts. Die am Privatrechtsverkehr teilnehmen-
den Personen treten einander nach der liberalen Grundidee im Verhältnis der Gleichordnung 
gegenüber und gestalten ihre Rechtsverhältnisse weitgehend nach ihrem Willen. Das Privat-
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recht steht im Gegensatz zum öffentlichen Recht. Das öffentliche Recht ist Recht, das Hoheits-
trägern (Bund, Länder, Gemeinden und andere juristische Personen des öffentlichen Rechts) 
zugeordnet ist. Diese handeln grundsätzlich kraft gesetzlich gewährter hoheitlicher Gewalt mit 
Befehl und Zwang und stehen zum Bürger in einem Über-Unterordnungs-Verhältnis. Die 
Hauptbedeutung dieser Zweiteilung des Rechts liegt in der Zuweisung der Rechtswege, also in 
der Frage, welches Gericht für die Entscheidung eines Rechtsstreits zuständig ist. 

Das Privatrecht regelt die Beziehungen der einzelnen Bürger auf der Grundlage der Gleich-
berechtigung und Selbstbestimmung (Privatautonomie). Verfassungsrechtliche Grundlage ist 
das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, soweit nicht die Rechte anderer verletzt wer-
den und nicht gegen das Sittengesetz verstoßen wird (Art. 2 Abs. 1 GG). Eine Ausprägung ist die 
Vertragsfreiheit (zu Inhalt und Grenzen D. 1.2).

Der konservativ-liberalen Leitvorstellung des BGB von 1900, im Austausch gleichwertiger 
Leistungen durch gleichstarke Wettbewerbsteilnehmer entfalte der Markt Selbstreinigungs-
kräfte gegen ungleiche Machtpositionen in der Gesellschaft, widersprachen seit jeher die Tatsa-
chen. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet deshalb in den Grund-
rechten und im Sozialstaatsprinzip den Gesetzgeber bei der Rechtssetzung, die Verwaltung bei 
der Rechtsanwendung und die Rechtsprechung bei der Streitschlichtung und Rechtsfortbil-
dung, den Bedürfnissen aller Bürger nach sozialer Gerechtigkeit und nach sozialer Sicherheit 
Rechnung zu tragen, sei es im Verhältnis Arbeitgeber/Arbeitnehmer oder in den Beziehungen 
zwischen Produzent und Konsument, zwischen Bank und Kreditnehmer, zwischen Vermieter 
und Mieter, zwischen Arzt und Patient usw. Ein solches »materielles« (verfassungskonformes) 
Zivilrecht steht im Gegensatz zu dem »formalen« Zivilrecht des Kaiserreiches (zur Vertiefung 
vgl. AK-BGB-Dubischar, vor §§ 241 ff. m. w. N.). Zum Spannungsverhältnis zwischen Privat-
autonomie und grundgesetzwidriger Fremdbestimmung des schwächeren Partners vgl. BVerfG 
vom 19. 10. 1993 NJW 1994, 36). 

Die grundgesetzlichen Wertentscheidungen, die gegen den Missbrauch wirtschaftlicher 
Macht und auf den Abbau von Machtgefällen gerichtet sind, wirken in das Zivilrecht hinein und 
begrenzen die Privatautonomie.

FALL 1 

Der Gastwirt G hat an der Tür seines Lokals ein Schild angebracht: »Ausländern ist das Betreten des 
Lokals verboten!«. Ausländer A fragt, ob er gegen diese Maßnahme etwas unternehmen kann.

Das »Bürgerliche Recht« besteht aus den Rechtssätzen, die im »Bürgerlichen Gesetzbuch« 
(BGB) stehen. Der weitere Begriff des Privatrechts umfasst neben dem BGB zahlreiche Sonder-
gebiete.

Alle Gebiete des Privatrechts schließen sich mehr oder weniger an die Grundregeln des 
BGB an. Auch wer sich mit den privatrechtlichen Sondergesetzen beschäftigen will, muss die 
Grundzüge des BGB kennen. Zwar enthalten die übrigen privatrechtlichen Gesetze i. d.  R. 
ergänzende, zum Teil auch abändernde Vorschriften, sie bauen aber grundsätzlich auf dem BGB 
auf.

BEISPIEL 

Die Vorschriften über den Abschluss von Verträgen und über die Geschäftsfähigkeit gelten auch für 
das Recht der Personenhandelsgesellschaften (vgl. §§ 105 ff. HGB), das Wertpapierrecht (vgl. Scheck-
gesetz, Wechselgesetz) und das Arbeitsrecht (vgl. aber das Kündigungsschutzgesetz als Sondervor-
schrift zum BGB).
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Fast der gesamte Wirtschaftsverkehr geht auf private Rechtsgeschäfte zurück, die mit den 
Regeln des BGB und der privatrechtlichen Gesetze geordnet sind. Das BGB ist ein wesentliches 
Element unserer Wirtschaftsverfassung und hat damit auch zentrale Bedeutung für das Steuer-
recht.

Handels- und
Wirtschaftsrecht

Bürgerliches Recht
(Zivilrecht)

Familienrecht
(4. Buch)

Wirtschaftsrecht
im engeren Sinne

Erbrecht
(5. Buch)

Schuldrecht (2. Buch)

Sachenrecht (3. Buch)

Recht der Personen-
gesellschaften

Recht der Kapital-
gesellschaften

Gesellschafts-
recht

Bank- und
Börsenrecht

Privatrecht

Urheberrecht

Haftpflichtrecht

Arbeitsrecht

Vermögensrecht

Scheckrecht

Wechselrecht

Wettbewerbsrecht

Kartellrecht

Wertpapierrecht

3   Bedeutung des Zivilrechts für das Steuerrecht

3.1   Anknüpfung des Steuerrechts an das Zivilrecht

Die Besteuerung knüpft an Vorgänge an, die ihre rechtliche Gestaltung nach den Vor-
schriften des Bürgerlichen Rechts erhalten haben. Es gibt praktisch keinen steuerlich bedeutsa-
men Sachverhalt, der nicht eine Grundlage im Bereich des Privatrechts findet.

BEISPIELE 

a) Wer ein Grundstück kauft oder verkauft (zum Grundstückskaufvertrag s. D 2), kann damit eine 
Besteuerung nach dem Einkommensteuergesetz, nach dem Umsatzsteuergesetz oder nach dem 
Grunderwerbsteuergesetz auslösen.

b) Der Unternehmer, der Waren verkauft, unterliegt mit seinen Umsätzen der Umsatzsteuer, seine 
Erträge unterliegen der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer.

c) Die Einkünfte eines nichtselbstständig Tätigen aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis sind 
lohnsteuerpflichtig (§§ 19, 38 ff. EStG).
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d) Ein Hauseigentümer schließt einen Mietvertrag ab (s. D 3.2). Die Einkünfte aus der Vermietung 
unterliegen der Einkommensteuer (§ 21 EStG), für die Umsatzsteuer stellt sich die Frage steuerfreier 
Vermietung (§ 1 Abs. 1, § 4 Nr. 12 UStG).

e) Der Tod eines Menschen (Erbfall, vgl. G) bewirkt den Übergang des Vermögens auf den oder die 
Erben. Dieser Vorgang ist der Anknüpfungspunkt für die Erbschaftsteuer.

Bei der Besteuerung der in aller Regel privatrechtlich strukturierten Sachverhalte muss 
derjenige, der das Steuerrecht anwenden will, häufig zunächst über privatrechtliche Vorfragen 
entscheiden.

BEISPIELE 

a) Aus der Bestellung eines Nießbrauchsrechts zugunsten naher Angehöriger können steuerliche Fol-
gerungen nur gezogen werden, wenn ein bürgerlich-rechtlich wirksames Nutzungsrecht begründet 
worden ist und die Beteiligten die zwischen ihnen getroffenen Vereinbarungen auch tatsächlich 
durchführen (vgl. E 9.5.3.4).

b) Die Verlustausgleichsbeschränkung bei einem negativen Kapitalkonto des Kommanditisten (§ 15a 
EStG) wird nur wirksam, wenn der Kommanditist handelsrechtlich beschränkt mit seiner Einlage 
haftet, nicht aber, wenn er den Gläubigern der Gesellschaft aufgrund von Ausnahmebestimmungen 
unbeschränkt haftet (vgl. § 15a Abs. 1 Satz 2 EStG).

3.2   Verweisung des Steuerrechts auf Begriffe des Zivilrechts

Das Steuerrecht ist öffentliches Recht; der Steuergläubiger (Bund, Länder, Gemeinden) 
setzt den Besteuerungsanspruch mit Hoheitsgewalt gegen den privaten Steuerschuldner durch. 
Trotz des grundsätzlichen Gegensatzes zum Zivilrecht verweisen Steuergesetze in einer Reihe 
von Vorschriften auf Normen des BGB.

BEISPIELE 

a) § 79 AO verweist hinsichtlich der Handlungsfähigkeit natürlicher Personen auf das Bürgerliche 
Recht (s. B1.6).
b) § 3 Abs. 3 UstG benutzt den Begriff der Kommission aus § 383 HGB.
c) Die gesetzliche Vertretung gem. § 34 Abs. 1 AO beruht auf den bürgerlich-rechtlichen Vorschrif-
ten.

3.3   Grundsätze der Gesamtrechtsordnung

Im BGB sind bestimmte Regeln normiert, die allgemeine Grundsätze der Gesamtrechts-
ordnung darstellen und damit unmittelbar auch im Steuerrecht gelten. Man spricht daher von 
der Einheit der Rechtsordnung.

BEISPIELE 

a) Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242).

b) Auslegung von Willenserklärungen (§§ 133, 157).

Von der Einheit der Rechtsordnung werden nur einige Grundsätze erfasst. Aus ihr lässt 
sich keine Regel ableiten, dass bestimmte Rechtsbegriffe, die im BGB und im Steuerrecht gleich-
lauten, aber verschiedene Zielrichtungen haben, denselben Inhalt haben müssen.
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3.4   Bedeutung der zivilrechtlichen Begriffe im Steuerrecht

Im Regelfall werden die privatrechtlichen Begriffe im Steuerrecht vorausgesetzt und haben 
grundsätzlich dieselbe Bedeutung.

BEISPIELE 

a) Nach § 34 Abs. 1 AO haben die gesetzlichen Vertreter der natürlichen und der juristischen Perso-
nen deren steuerlichen Pflichten zu erfüllen. Wer gesetzlicher Vertreter ist, bestimmt sich nach dem 
Privatrecht (s. B1.4).

b) Das Privatrecht ist dafür maßgeblich, ob eine Mehrheit von Personen (Personenvereinigung) eine 
Personengesellschaft ist (deren Gewinn einheitlich und gesondert festzustellen und den einzelnen 
Gesellschaftern einkommensteuerlich mit ihrem Anteil zuzurechnen ist) oder ob es sich um eine 
Kapitalgesellschaft handelt (deren Gewinn körperschaftsteuerpflichtig ist und deren Ausschüttungen 
bei den Anteilseignern als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu erfassen sind). Das Steuerrecht baut 
hier auf den privatrechtlichen Begriffen auf: § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG spricht von der OHG und der KG, 
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG von Gewinnanteilen aus Aktien und Anteilen an GmbHs.

Andererseits gibt es steuerliche Begriffe, die im Privatrecht keine Entsprechung haben, 
sondern ganz aus den wirtschaftlichen Bedürfnissen und der Eigenart des Steuerrechts heraus 
entwickelt worden sind.

BEISPIELE 

a) Einkommensteuer: Einnahmen, Werbungskosten, Einkünfte, Sonderausgaben, außergewöhnliche 
Belastungen usw.
b) Umsatzsteuerrecht: Lieferung, sonstige Leistung, Umsatz.
c) Abgabenordnung: Steuerpflichtiger, Steuerschuldverhältnis usw.

Aber auch gleich oder ähnlich lautende Begriffe aus dem Gebiet des Zivil- und des Steuer-
rechts können mit verschiedenen Begriffsinhalten versehen sein. Das Steuerrecht ist nicht Fol-
gerecht des Zivilrechts i. S. einer strengen Bindung an die zivilrechtlichen Begriffe. Denn das 
Steuerrecht als öffentliches Recht mit i. d. R. zwingendem Charakter hat ganz andere Zielset-
zungen als das vom Grundsatz der Vertragsfreiheit beherrschte Zivilrecht. Das hat zwangsläufig 
in vielen Fällen eine Durchbrechung der zivilrechtlichen Ordnungsstrukturen zur Folge.

BEISPIELE 

a) Das BGB versteht unter »Grundstück« (vgl. §§ 94, 873 ff.) sowohl den Grund und Boden als auch 
aufstehende Gebäude. Nach dem Bilanzsteuerrecht sind nach dem Grundsatz der Einzelbewertung 
der Grund und Boden und die Gebäude getrennt zu aktivieren und zu bewerten. Dies ist auch des-
halb wichtig, weil Gebäude der Absetzung für Abnutzung unterliegen (§ 7 Abs. 4 EStG), der Grund 
und Boden dagegen nicht abschreibungsfähig ist.

b) Der Begriff des »Dienstverhältnisses« (§ 1 Abs. 2 LStDV) bei den Einkünften aus nichtselbststän-
diger Arbeit (§ 19 EStG) ist nicht den bürgerlich-rechtlichen Vorschriften über den Dienstvertrag 
(§ 611) entlehnt. Da das Lohnsteuerrecht an die tatsächlichen Verhältnisse anknüpft, ist es steuerlich 
unerheblich, ob überhaupt ein zivilrechtlicher Dienstvertrag geschlossen worden ist.

c) Für den einkommensteuerlichen Begriff der »Vermietung und Verpachtung« kommt es nicht dar-
auf an, ob ein Vertrag nach BGB als Miet- oder Pachtvertrag anzusehen ist, sondern der steuerliche 
Begriff umfasst alle Vergütungen, die für die Nutzung und Verwertung der in § 21 EStG aufgeführten 
Vermögensteile und Rechte geleistet werden.


